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WKB: Bürger kämpfen für 
einen einzigen Abrechnungsbezirk 
Interessengemeinschaft 
sieht B 42 nicht als 
Trennlinie in Badestadt 

■ Bad Hönningen. Vor einigen Jah-
ren haben sie bereits gegen den 
Bau von Windkraftanlagen ge-
kämpft. Jetzt haben fünf Bad Hön-
ninger ihre Interessengemeinschaft 
wiederaufleben lassen und versu-
chen, in Sachen Abrechnungsbe-
zirke für den wiederkehrenden 
Beitrag (WKB) etwas zu bewegen. 

2018 hatte die Verbandsge-
meinde Bad Hönningen in Abspra-
che mit der Stadt ein Normenkon-
trollverfahren vor dem Oberver-
waltungsgericht in Koblenz ange-
strengt, um Rechtssicherheit zu er-
langen, ob der angedachte eine 
Abrechnungsbezirk für die Stadt 
einer juristischen Überprüfung 
standhält. Das Gericht hatte jedoch 
entschieden, dass die Stadt in drei 
Abrechnungsbezirke aufgeteilt 
werden muss: Oberhalb der B 42, 
unterhalb der B 42 und Ariendorf. 
Denn die B 42 sei eine Trennlinie in 
der Stadt. Der damalige Beauftrag-
te der VG Bad Hönningen und heu-
tige Bürgermeister der Stadt Bad 
Hönningen, Reiner W. Schmitz, be-
tont, dass der Richter nicht nach 
Aktenlage entschieden, sondern 
sich in Bad Hönningen die Situation 
angeschaut hat. 

Dass die B 42 in der Badestadt 
eine so trennende Wirkung hat, das 
bezweifeln die Mitglieder der „In-
teressengemeinschaft für mehr 
Transparenz", wie sie sich genannt 
haben, erläutert Rolf Zimmermann 
auf RZ-Anfrage. Aus seiner Sicht 
gibt es genug Brücken und Unter-
führungen. „Diese Dreiteilung ist 
ungerecht und nicht nachvollzieh-
bar", schreibt die Gruppe in einer 
Mitteilung. Im Gespräch gibt Zim-
mermann das Beispiel der Sanie-
rung des Parkplatzes vor der Spru-
delhalle und des Kindergartens, die 
in den letzten Zügen liegt. Zahlen 
müssen dafür die Anwohner der 
Zone eins, aber „der Parkplatz wird 
doch von allen Eltern der Kitakin-
der genutzt", betont Zimmermann. 

„Die Stadt hat die Möglichkeit 
nach dem Kommunalabgabenge-
setz, das wieder zu ändern", betont 
Zimmermann. Aus seiner Sicht geht 
das aus dem Paragraf 10a des Ge-
setzes in der Fassung vom vergan-
genen Jahr hervor. Ob das wirklich 
geht, lässt die Stadt Bad Hönningen 
gerade juristisch prüfen, sagt 
Stadtbürgermeister Schmitz. Er be-
tont, dass ein Abrechnungs-
bezirk dem Wunsch des 
damaligen Stadtrats ent-
sprochen hätte - nur 
das Gericht sah das 
eben anders, und der 
Stadt sei es wichtig 
gewesen, gerichts-

feste Bescheide zu verschicken. Auf 
die Frage, warum sich die Interes-
sengemeinschaft erst Anfang die-
ses Jahres gegründet hat, als der 
Gerichtsentscheid bereits fast drei 
Jahre alt war, meint Zimmermann, 
dass jetzt erst zahlreiche Baumaß-
nahmen umgesetzt werden, die 
über den wiederkehrenden Beitrag 
abgerechnet werden. „Die Bürger 
werden jetzt alle wach." Die ersten 
Bescheide für die Zone eins wurden 
allerdings bereits Mitte 2019 ver-
schickt, weil die Sanierung der Bi-
schof -Stradmann-Straße die erste 
Maßnahme war, die über das neue 
System abgerechnet wurde. 

Für das Stellen eines Einwoh-
nerantrags hat die Interessenge-
meinschaft laut Zimmermann in 
knapp drei Wochen mehr als 500 
Unterschriften gesammelt - deut-
lich mehr als notwendig waren. Da-
mit will sie laut Pressemitteilung 
erreichen, dass der Stadtrat in sei-
ner Dezembersitzung die Verwal-
tung beauftragt, die drei Abrech-
nungsbezirke wieder in einen Ab-
rechnungsbezirk zu ändern. Laut 
dem Stadtbürgermeister werden 
die gesammelten Unterschriften 
derzeit auf ihre Zulässigkeit ge-
prüft. ys 

Weitere Infos zur In-
teressengemeinschaft 

gibt es im Internet unter 
www.igtransparenz.de 
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